Merkblatt zum Umgang mit der Kürzung der Sonderzahlung
gem. Anlage 14 AVR-DW-EKD
Erstmals wurde in den AVR die sog. Sonderzahlung oder Zuwendung an den Erfolg der Einrichtung gekoppelt: Wenn das nach Anlage 14 AVR berechnete Betriebsergebnis negativ ausfallen sollte, kann die zweite Hälfte der Sonderzahlung einbehalten werden, um das Betriebsergebnis auszugleichen. Voraussetzung ist, dass ein Wirtschaftsprüfer/ Treuhandstelle dieses testiert. (Nur eine Bescheinigung ist nicht ausreichend)
Der Versuch der Arbeitsrechtlichen Kommission, die Kriterien für die Berechnung dieses Betriebsergebnisses besonders genau zu beschreiben, ist leider nicht gelungen. Im Gegenteil: die Verwirrung ist groß.

Vor allem an den Punkten „betriebsfremde Aufwendungen und Erträge“ sowie „aperiodischer Aufwendungen und Erträge“ wird deutlich, dass man sich trefflich streiten kann: Sind bei einer Einrichtung, deren Vermögen zu einem großen Teil in Wertpapieren angelegt wurde, die Zinseinkünfte nun betriebsfremde Erträge oder nicht? Werden sie als nicht betriebsfremd hinzugerechnet, verbessert sich das Betriebsergebnis, wenn nicht, droht die Kürzung der Sonderzahlung. 

Oder: Gehören die Darlehnszinsen für den Hypothekenkredit des Altenheimes zu den betrieblichen oder den betriebsfremden Aufwendungen? Sind es betriebsfremde Aufwendungen, sind sie rauszurechnen und das Betriebsergebnis verbessert sich mit der Folge, dass die Sonderzahlung vielleicht nicht gekürzt wird.
An diesen wenigen Beispielen  wird deutlich, wie vertrackt diese scheinbar klare Regelung in der Realität ist. Man muß zur Beurteilung dieser Fragen im Einzelfall tief in die Buchhaltung einsteigen und auch über erhebliche interne Kenntnisse verfügen. 

Was ist zu tun?
Grundsätzlich gilt:

1.  Nicht verhandeln, ohne

· den zuständigen agmav-Kollegen und 

· eine wirtschaftlich sachkundige Person hinzugezogen zu haben. 

Verhandle nie allein!!!
2. Darüberhinaus sollte folgerndes unbedingt beachtet werden:

· Das Verfahren sollte im Rahmen einer Dienstvereinbarung geregelt werden, und zwar möglichst schon bevor die Sonderzahlung gefährdet ist!

· Grundsätzlich sollte versucht werden, den Kreis der Betroffenen möglichst groß zu halten, weil dann die Einzelne Kollegin geringer belastet ist: also möglichst keine Einzelbetrachtung einzelner wirtschaftlich selbständiger Bereiche/Abteilungen und damit keine Spaltung der Belegschaft!
· Wichtig: Bereits im Vorfeld  -vor Testaterstellung- sollten sich Einrichtungsleitung, MAV, externer Sachverständiger und Wirtschaftsprüfer darüber verständigen, welche Erträge und Aufwendungen nach Anlage 14 Abs. 5 AVR-DW-EKD berücksichtigt werden und welche Besonderheiten es in der Einrichtung gibt.
· Wichtig: Nur wenn der Wirtschaftsprüfer/ die Treuhandstelle das entsprechende negative Ergebnis testiert (Anlage 14 Abs. 4) hat,  darf die Einrichtung den entsprechenden Anteil der Sonderzahlung einbehalten. Eine bloße Bescheinigung reicht nicht aus. 
· Mit dem Testat haften Wirtschaftsprüfer/ Treuhandstelle für die Richtigkeit der Berechnungen und sind ggf. schadenersatzpflichtig.
3. Für den Fall, dass die Leitung nicht bereit ist, die o.g. Verfahrensschritte mit zu gehen, sollte zusammen mit dem externen Sachverständigen die Berechnung genauestens unter die Lupe genommen werden, um den MitarbeiterInnen ggf. den Rat zu geben, gegen die Einbehaltung der Sonderzahlung zu klagen.
